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1. In eigener Sache 
Bitte denken Sie daran, dass am 31.08.2023 die Frist für 

die Abgabe der Steuererklärungen für das Jahr 2021 ab-

läuft und dass es keine Fristverlängerung ohne Zu-

schläge mehr gibt. Wer uns seine Unterlagen bisher noch 

nicht gebracht hat, muss zwar damit rechnen, dass wir 

die Erklärungen nicht mehr bis zum Fristende schaffen, 

trotzdem gilt: je schneller wir die Unterlagen haben, 

desto besser! 

 

 

 

 

2. Geänderte Pflegeversicherungsbei-

träge – Praktische Umsetzung ab Juli 
Zum 01. Juli 2023 ist mit dem Pflegeunterstützungs- und 

-entlastungsgesetz (PUEG) die Reform der Pflegeversi-

cherung in Kraft getreten (für nähere Informationen vgl. 

auch Mandanteninformationsbrief NR. 02/2023, 

Punkt 7). Unter anderem bewirkt das neue Gesetz eine 

Veränderung bei den Pflegeversicherungsbeiträgen. 

Während es für viele Menschen ab Juli 2023 zu einer Er-

höhung des Beitragssatzes kommt, profitieren Eltern 

möglicherweise. Sie erhalten zukünftig ab dem zweiten 

bis zum fünften Kind unter 25 Jahren je Kind einen Ab-

schlag in Höhe von 0,25 Beitragssatzpunkten. Der Ab-

schlag gilt bis zum Ende des Monats, in dem das Kind je-

weils sein 25. Lebensjahr vollendet hat. Danach entfällt 

der Abschlag für diese Kinder. 

 

Da die Höhe des Beitragssatzes nunmehr auch von An-

zahl und Alter der Kinder abhängt, benötigen Arbeitge-

ber von allen ihren gesetzlich pflegeversicherten Arbeit-

nehmern neuerdings die diesbezüglichen Informationen 

(insb. das Geburtsdatum der Kinder) inklusive der zuge-

hörigen Nachweise (z.B. Geburtsurkunden). Die Nach-

weise hat der Arbeitgeber aufzubewahren. Die Pflegere-

form ist für Arbeitgeber also mit einem nicht unerhebli-

chen Aufwand verbunden. 

Zur Vereinfachung ist zwar die Schaffung eines digitalen 

Nachweisverfahrens vorgesehen. Aktuell steht ein sol-

ches aber noch nicht zur Verfügung. Es wird voraussicht-

lich noch bis 31. März 2025 auf sich warten lassen. 

Deswegen gilt für die neuen Beitragsabschläge eine 

Übergangsfrist. Im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. 

Juni 2025 haben die Arbeitgeber hinsichtlich der kinder-

bezogenen Abschläge folgende drei Möglichkeiten vor-

zugehen. Sie können: 

1. sich die Nachweise vorlegen lassen und diese 

prüfen, 

2. sich die Angaben zu den Kindern ohne weitere 

Prüfung mitteilen lassen oder 

3. die Einführung des digitalen Nachweisverfah-

rens abwarten. 

Entscheidet man sich für Variante 1, so löst dies unmit-

telbar bürokratischen Aufwand aus. Die erforderlichen 

Umstellungen durch das PUEG sind dann aber wohl erle-

digt. 

Entscheidet man sich für Variante 2, müssen die Infor-

mationen zwar von den Arbeitnehmern eingeholt wer-

den. Man kann aber auf die Vorlage konkreter Nachweise 

zunächst verzichten. Spätestens nach dem o.g. Über-

gangszeitraum hat aber eine Überprüfung zu erfolgen. 

Die erforderlichen Nachweise werden dann voraussicht-

lich in digitaler Form vorliegen.  

Entscheidet man sich für Variante 3, können die betroffe-

nen Arbeitnehmer zunächst nicht von den gesenkten 

Beiträgen profitieren. Sobald das digitale Nachweisver-

fahren einsatzbereit ist, erhalten die Arbeitgeber die er-

forderlichen Nachweise. Die kinderbezogenen Pflegever-

sicherungsabschläge sind dann rückwirkend zum 1. Juli 

2023 zuzüglich Zinsen zu erstatten. Weitere Einzelheiten 

sind hierzu derzeit noch nicht bekannt. 
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3. Ermäßigter Steuersatz für Corona-Hil-

fen? 
Aufgrund der Corona-Krise haben viele Unternehmen 

(insbesondere in den Jahren 2020 und 2021) staatliche 

Hilfen erhalten. Dass diese Hilfen als Betriebseinnahmen 

der Besteuerung unterliegen, war von Anfang an klar. 

Strittig ist hingegen, ob die Hilfen mit dem normalen per-

sönlichen Steuersatz zu besteuern sind oder ob hier der 

ermäßigte Steuersatz für außerordentliche Einkünfte 

zur Anwendung kommt. Wichtig ist diese Frage vor allem 

für solche Unternehmen, die staatliche Hilfen erhalten 

haben, aber schlussendlich (trotz Corona) gute Gewinne 

erzielen konnten. 

Das Finanzgericht Münster hat nun erstmals zu einem 

solchen Sachverhalt entschieden. Geklagt hatte ein Gast-

wirt, der für den Veranlagungszeitraum 2020 zutreffen-

derweise ca. 64.000 € an Corona-Hilfen (Soforthilfe, 

Überbrückungshilfe I, November-/Dezemberhilfe) er-

halten hatte. Auf den genauen Zuflusszeitpunkt der Hil-

fen kam es bei diesem Gastwirt nicht, da er seinen Ge-

winn mittels Bilanz ermittelte. 

Die rechtmäßig gewährten Hilfen machten die wirt-

schaftlichen Belastungen durch die Corona-Krise im kon-

kreten Fall mehr als wett. Zwar lagen die Einnahmen des 

Gastwirts aufgrund der Lockdowns und anderer Ein-

schränkungen trotz der Hilfen unter dem Niveau der 

Vorjahre – allerdings entstanden ihm natürlich auch er-

heblich geringere Kosten. Im Vergleich zu den Vorjahren 

erzielte der Gastwirt im Corona-Jahr 2020 einen um 50% 

höheren Gewinn. Entsprechend erhöhte sich auch seine 

Steuerbelastung. 

Vor dem Finanzgericht wollte der Gastwirt nun errei-

chen, dass die Corona-Hilfen als außerordentliche Ein-

künfte eingestuft würden und folglich lediglich ein ermä-

ßigter Steuersatz zur Anwendung käme. Dem folgten die 

Richter beim Finanzgericht Münster jedoch nicht.  

Ihrer Ansicht nach fehle es an dem für außerordentliche 

Einkünfte erforderlichen Merkmal der „Zusammenbal-

lung“. Schließlich habe der Kläger im Veranlagungszeit-

raum 2020 durch die Corona-Hilfen lediglich einen höhe-

ren Gewinn aber keine höheren Einnahmen als beim nor-

malen Verlauf der Dinge erzielt. Außerdem wären im 

Veranlagungszeitraum 2020 nur solche Hilfen steuerlich 

erfasst worden, die auch für diesen Zeitraum gewährt 

wurden.  

Das Finanzgericht hat die Revision zum Bundesfinanzhof 

nicht zugelassen. Derzeit ist noch unklar, ob der Kläger 

Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt hat. Vielleicht 

erhalten die obersten Bundesrichter Gelegenheit, sich 

der Frage anzunehmen. 

Hinweis für andere Fälle: 
In dem geschilderten Fall spielte die Form der Gewinner-

mittlung eine entscheidende Rolle. Dort wurde der Ge-

winn anhand einer Bilanz ermittelt.  

Wird der Gewinn hingegen in Form einer sog. „Einnah-

men-Überschuss-Rechnung“ ermittelt, so ist die Rechts-

lage weiterhin völlig offen. Hier greift nämlich das Zu-

flussprinzip. D.h. Einnahmen sind in dem Veranlagungs-

zeitraum zu erfassen, in dem sie zufließen. Hier kann es 

folglich dazu kommen, dass Corona-Hilfen, die für ver-

schiedene Veranlagungszeiträume gedacht waren, in ei-

nem Veranlagungszeitraum ausgezahlt wurden und da-

mit „geballt“ zu versteuern sind (z.B. in 2021). Sind die 

gesamten Einnahmen deswegen höher als beim norma-

len Verlauf der Dinge, so könnten tatsächlich außeror-

dentliche Einkünfte vorliegen.  

Es könnte in solchen Fällen weiter darauf ankommen, ob 

die Corona-Hilfen nach Ansicht der Richter Entschädi-

gungen für entgangene Einnahmen oder bloße (pauschal 

bemessene) Kostenerstattungen darstellen. Diese Frage 

ließ das Finanzgericht Münster offen. 

 

 

4. Betriebsausgabenpauschalen wurden 

erhöht 
Hauptberuflich tätige Schriftsteller und Journalisten so-

wie für nebenberuflich tätige Wissenschaftler, Künstler, 

Schriftsteller und Lehrer/Prüfer können ihre Betriebs-

ausgaben pauschal ermitteln. Die entsprechenden Pau-

schalbeträge wurden nun ab dem Veranlagungszeitraum 

2023 wie folgt erhöht: 

• Bei hauptberuflicher selbständiger schriftstelle-

rischer oder journalistischer Tätigkeit können ab 

dem Veranlagungszeitraum 2023 30 % der Be-

triebseinnahmen aus dieser Tätigkeit pauschal 

als Betriebsausgaben abgezogen werden, höchs-

tens jedoch 3.600 € jährlich. 

Hinweis: Bis einschließlich dem Veranlagungs-

zeitraum 2022 beträgt der Höchstbetrag 2.455 €.  

• Bei nebenberuflicher Tätigkeit im wissenschaftli-

chen, künstlerischen oder schriftstellerischen Be-

reich kann der Steuerpflichtige 25 % der Be-

triebseinnahmen aus dieser Nebentätigkeit pau-

schal als Betriebsausgaben geltend machen, 
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höchstens jedoch 900 € jährlich. Der Höchstbe-

trag von 900 € kann nur einmal für alle Nebentä-

tigkeiten, die unter die Vereinfachungsregelung 

fallen, gewährt werden. 

• Hinweis: Zu den nebenberuflichen Tätigkeiten 

gehört auch eine Vortrags- oder nebenberufliche 

Lehr- und Prüfungstätigkeit, sofern sie nicht steu-

erfrei ist. Bislang betrug der Höchstbetrag 614 €.  

Beachten Sie: Auf Nachweis können betroffene Steuer-

pflichtige natürlich auch einen höheren Betriebsausga-

benabzug geltend machen, die Betriebsausgabenpau-

schale ist lediglich eine Vereinfachungsregelung. 

 

 

5. Verzinsung bei Gesellschafterdarlehen 

und Co. prüfen! 
Seit Anfang 2022 ist der Leitzins der EZB von 0% auf 

mittlerweile 4% gestiegen. Die Auswirkungen für die 

Wirtschaft sind enorm. Es ergeben sich durch das gestie-

gene Zinsniveau aber auch steuerliche Folgen. 

Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus gehören insbe-

sondere Zinsvereinbarungen zwischen nahen Angehöri-

gen oder zwischen Gesellschaftern und ihren Kapitalge-

sellschaften auf den Prüfstand. Steuerlich ist hier auf den 

sog. „Fremdvergleich“ zu achten. Wurde keine Zinsbin-

dungsfrist vereinbart oder läuft diese aus, so sollte ge-

prüft werden, ob die damals vereinbarten Zinsen jetzt 

noch fremdüblich sind oder ob eine Anhebung erforder-

lich ist. 

Beispielsweise können Vereinbarungen bezüglich fol-

gender Rechtsverhältnisse betroffen sein: 

• Darlehen zwischen nahen Angehörigen 

• Verrechnungskonten zwischen Gesellschaft 

und Gesellschafter 

• Darlehen des Gesellschafters an die Gesell-

schaft (und umgekehrt) 

• Bürgschaften des Gesellschafters an die Gesell-

schaft (und umgekehrt) 

• Darlehen im Konzern 

Welcher Zinssatz fremdüblich ist, hängt dabei zwar im-

mer von den Umständen des Einzelfalls ab (Darlehens-

summe, Laufzeit, Bonität des Schuldners…). Kürzlich be-

stätigte der Bundesfinanzhof aber, dass es in Fällen, bei 

denen es keine besseren Anhaltspunkte gibt, sachgerecht 

sein kann, von einer hälftigen Margenteilung zwischen 

banküblichen Habenzinsen und banküblichen Sollzinsen 

auszugehen. 

 

 

6. Deutschland-Ticket als Jobticket 
Zum 01. Mai 2023 wurde das sog. „Deutschlandticket“ 

bzw. „49 €-Ticket“ eingeführt. Es handelt sich dabei um 

ein Monatsticket zum Preis von 49 €, das zur Nutzung al-

ler Verkehrsmittel des öffentlichen Nahverkehrs in 

Deutschland berechtigt. 

Das Deutschlandticket ist auch als Jobticket verfügbar. 

Gewährt der Arbeitgeber nämlich zusätzlich zum ohne-

hin geschuldeten Arbeitslohn das Deutschlandticket 

oder bezuschusst er dieses, so gilt: 

• Das Deutschlandticket ist beim Arbeitnehmer 

steuer- und sozialversicherungsfrei. Allerdings 

ist im Gegenzug die Entfernungspauschale ent-

sprechend zu kürzen. 

• Es wird ein Preisnachlass auf das Deutschland-

ticket i.H.v. 5% gewährt. 

Voraussetzung für die Jobticket-Variante ist aber, dass 

der Arbeitgeber mit einem teilnehmenden Verkehrsver-

bund oder Verkehrsunternehmen eine Vereinbarung 

über den Erwerb des Deutschland-Jobtickets abgeschlos-

sen hat. Arbeitgeber im Sinne dieser Bestimmung kön-

nen Unternehmen, Verwaltungen, Behörden und sons-

tige Institutionen sein. 

Ob der Arbeitnehmer das Deutschlandticket für Fahrten 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte nutzt, ist 

für die Steuerbefreiung unerheblich. Sie wird auch im 

Falle einer ausschließlichen Privatnutzung gewährt. Die 

monatliche Freigrenze für Sachbezüge i.H.v. 50 EUR wird 

durch das Deutschlandticket nicht tangiert. 

Hinweis: Deutschlandticket und Minijob 

Finanzieren Arbeitgeber das 49-Euro-Ticket zusätzlich 

zum laufenden Lohn, ist dieses bei der Ermittlung des re-

gelmäßigen Verdienstes im Minijob nicht zu berücksich-

tigen. Verdient eine Minijobberin zum Beispiel 520 Euro 

im Monat, kann sie zusätzlich noch das Deutschland-Ti-

cket erhalten, ohne dass sich für den Minijob etwas än-

dert.  

Bei der Berechnung der Beiträge haben Arbeitgeber den 

Wert des Zuschusses oder des Tickets also nicht zu be-

rücksichtigen. Es fallen keine Sozialversicherungsbei-

träge an. Auch Umlage U1, U2 oder die Insolvenzgeldum-

lage sind hierauf nicht zu entrichten. Darauf weist die Mi-

nijob-Zentrale auf ihrer Homepage hin. 
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7. Inflationsausgleichsprämie zur Abgel-

tung von Überstunden 
In seinem aktuellen FAQ-Katalog hat das Bundesfinanz-

ministerium (BMF) zur Inflationsausgleichsprämie zur 

Möglichkeit der Abgeltung von Überstunden hingewie-

sen.  

Hintergrund: Freiwillige Leistungen des Arbeitgebers, 

die dieser zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-

lohn gewährt, können im Rahmen einer Inflationsaus-

gleichsprämie (IAP) bis zu einem Betrag von 3.000 € 

steuer- und sozialversicherungsfrei im Zeitraum vom 26. 

Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2024 gewährt wer-

den. Die Arbeitgeberleistung kann in Form von Barzu-

schüssen oder Sachzuwendungen gewährt werden. Auch 

eine ratierliche Auszahlung über den Begünstigungszeit-

raum ist möglich 

Das BMF hat nun klargestellt, dass die IAP auch dazu ge-

nutzt werden kann, Arbeitnehmern ihre Überstunden 

steuer- und sozialabgabenfrei zu vergüten. Vorausset-

zung ist, dass im Zeitpunkt der Vereinbarung oder der 

Zusage der Sonderzahlung kein Anspruch des Arbeitneh-

mers auf eine Vergütung von Überstunden besteht (also 

lediglich die Möglichkeit des Freizeitausgleichs gegeben 

ist).  

Achtung: Nicht genutzt werden kann die IAP im Fall der 

Gehaltsumwandlung oder bei einem Entgeltverzicht! 

 

 

8. Gesellschaftsregister für GbR 
Das Gesetz zur Modernisierung des Gesellschaftsrechts 

(MoPeG) sieht vor, dass mit Wirkung zum 1. Januar 2024 

ein Gesellschaftsregister geschaffen wird, in das sich Ge-

sellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) eintragen lassen 

können.  

Mit diesem beim zuständigen Amtsgericht geführten Ge-

sellschaftsregister soll eine Publizitätslücke geschlossen 

werden, die bisher dadurch bestand, dass Kapitalgesell-

schaften und Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG) 

im Handelsregister eingetragen werden, die GbR hinge-

gen in keinem öffentlichen Register erfasst wurde. Auch 

zukünftig ist jedoch nicht jede GbR in das neue Gesell-

schaftsregister einzutragen. Da die Eintragung aber Vo-

raussetzung für die Vornahme von bestimmten Rechts-

geschäften sein soll, die ihrerseits die Eintragung in ein 

anderes Register erfordern, gilt für einige Gesellschaften 

dennoch ein faktischer Eintragungszwang. Bedeutung 

hat die Eintragung somit grundsätzlich für alle Gesell-

schaften, die aktiv am Rechtsverkehr teilnehmen und 

bestimmte Rechtsgeschäfte tätigen wollen. Das betrifft 

vor allem Rechtsgeschäfte über Grundstücke und grund-

stücksgleiche Rechte (Eigentumsübertragungen, Vor-

merkungen, Hypotheken, Grundschulden), die Beteili-

gung der GbR an anderen eingetragenen Gesellschaften 

u. Ä. 

Die eingetragene GbR führt nach § 707a Abs. 2 BGB n. F. 

verpflichtend die Rechtsformbezeichnung „eingetragene 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ oder kurz „eGbR“. 

Auch wenn es für die betroffenen Gesellschaften keine 

Möglichkeit gibt, ihre Eintragung schon vor dem 1. Ja-

nuar 2024 zu beantragen, empfiehlt es sich grundsätz-

lich, eine Anmeldung rechtzeitig vorzubereiten, da im Ja-

nuar 2024 auf das gerade neu geschaffene Gesellschafts-

register ein großer Andrang zukommen dürfte. Bei der 

Vorbereitung gilt es dabei insbesondere zu beachten, 

dass die Eintragung nach § 707 Abs. 4 Satz 1 BGB n. F. 

von sämtlichen Gesellschaftern zu bewirken ist.  

Unabhängig von der Eintragung in das neue Gesell-

schaftsregister wird in den meisten Fällen zusätzlich 

eine Eintragungspflicht in das Transparenzregister be-

stehen. 

 

 

9. Weitere Informationen  
Die vorstehenden Ausführungen und Beiträge sind nach 

bestem Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Es 

handelt sich nicht um abschließende Informationen die 

eine Beratung ersetzen können. Eine Haftung für den In-

halt dieses Informationsbriefs kann daher nicht über-

nommen werden. 

 

Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. 

 

Bitte vereinbaren Sie bei Interesse einen Besprechungs-

termin. 

 

Wir analysieren individuell Ihre persönliche Situation, 

zeigen Ihnen Vor- und Nachteile auf und geben Ihnen Ge-

staltungsempfehlungen. 

 

 

 

 

 

 

 


